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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Ist es zutreffend, dass Kitagutscheine für Geflüch-

tete auf wenige Monate befristet und teilweise auch in-

nerhalb einer Familie mit unterschiedlichen Fristen erteilt 

werden? 

 

2. Aus welchen Gründen finden solche Befristungen 

statt und hält der Senat dies für integrationsförderlich und 

unbürokratisch? 

 

3. Gibt es eine einheitliche Verfahrensweise hinsicht-

lich der Befristung von Kitagutscheinen in den Bezirken? 

 

Zu 1., 2. und 3.: Die Befristung von Gutscheinen ist in 

§ 4 Abs. 13 der Kindertagesförderungsverordnung (VO-

KitaFöG) geregelt. Danach sind Befristungen eines Be-

darfs möglich, soweit eine kurzfristige und vorüberge-

hende Bedarfslage von unter 6 Monaten vorliegt und nicht 

bereits vorher eine Befristung abgelaufen ist. Für das 

Antrags-, das Bedarfsfeststellungs- und das Platznach-

weisverfahren sind die Jugendämter von Berlin zuständig. 

Den Jugendämtern steht für die einheitliche Umsetzung 

die „Orientierungshilfe zur Feststellung des Bedarfs für 

Kinder bis zum Schuleintritt (Regelbeispiele)“ zur Verfü-

gung. Darüber hinaus ist bezogen auf die Integration von 

geflüchteten Familien und deren Kinder ein „Leitfaden 

zur Integration von neu zugewanderten Kindern und Ju-

gendlichen in die Kindertagesförderung und die Schule“ 

veröffentlicht worden. 

 

In den gemeinsamen Gesprächen der Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft mit den Ju-

gendämtern zur Erörterung von Fragen der Kindertages-

betreuung für Kinder aus geflüchteten Familien waren 

auch mögliche Befristungen der Gutscheine thematisiert 

worden. Dahinter stand die Frage, wie mit befristeten 

Aufenhaltsberechtigungen (z.B. im Falle einer terminier-

ten Duldung) bezogen auf die Gewährung des Gutscheins 

umzugehen ist. Es war Einvernehmen darüber erzielt 

worden, dass eine Befristung des Gutscheins auch in 

diesen ausgewählten Fällen nicht erforderlich ist, weil der 

Träger verpflichtet ist (§ 23 Abs. 5 Kindertagesförde-

rungsgesetz – KitaFöG, § 8 Abs. 4 Kindertagesförde-

rungsverordnung – VOKitaFöG und § 6 Abs. 2 Rahmen-

vereinbarung - RV Tag) ein Kind bei Beendigung des 

Betreuungsvertrages im Gutscheinverfahren abzumelden.  

 

Auf Grund dieser Klärungsprozesse geht der Senat 

von Berlin davon aus, dass Gutscheine für Kinder aus 

geflüchteten Familien grundsätzlich nicht befristet wer-

den. Er verfolgt das Ziel, dass die Kinder so früh wie 

möglich einen Kitaplatz in Anspruch nehmen, nicht zu-

letzt im Interesse einer frühen Bildungsförderung und 

erfolgreichen Vorbereitung auf den Schulbesuch. 
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